
1. Kapitel — Verbrechen gegen Souveränität der DDR,
§ 9 3  Frieden, M enschlichkeit und M enschenrechte 38

V

Die an bew affneten Auseinandersetzungen beteiligten Parteien. G rup
pen oder Personen haben zu gewährleisten, daß Personen, die nicht un
m ittelbar an Feindseligkeiten teilnehm en, einschl. der M itglieder der 
S treitkräfte , welche die Waffen niedergelegt haben, und Personen, die 
durch K rankheit, V erwundung, Gefangennahm e oder irgendeine andere 
Ursache kam pfunfähig sind, menschlich, ohne jede D iskrim inierung behan
delt werden. So ist z. B. verboten, die W affe gegen sich ergebende Feinde 
anzuwenden oder die E rklärung abzugeben, daß niem andem  „Pardon" 
gegeben werde.

Die unmenschlichen H andlungen m üssen sich gegen den in Zlff. 2 
aufgeführten Personenkreis richten.

8. Nach Ziff. 3 w ird bestraft, wer fremdes Gut sich aneignet oder ohne 
militärische Notwendigkeit zerstört oder solche Handlungen anord

net.
Der Begriff fremdes Gut umfaßt alle Eigentumsformen, unabhängig 

davon, ob es sich um  gesellschaftliches, persönliches oder privates Eigen
tum  handelt (bzw. im Sinne des bürgerlichen Rechts um  öffentliches 
oder privates Eigentum).

Aneignen um faßt jede Form  des Ansichbringens von frem dem  G ut; es 
ist w eiter als das M erkm al „wegnim m t“ i. S. des D iebstahls bzw. „zu
eignet“ i. S. der Unterschlagung. Damit soll vor allem  der P lünderung 
von frem dem  Gut, einschl. der P lünderung von Toten, begegnet werden.

Zerstören frem den Gutes kann  erfolgen durch Bombardements, d. h. 
durch einen m ilitärischen A ngriff auf Ziele beim Gegner von Land oder 
See aus oder aus der Luft m ittels Raketen, A rtillerie, Bomben u. a., durch 
Sprengungen, Brandlegung, Überschwemmungen u. a. M ittel und M etho
den der Kriegführung.

Bei der Zerstörung fremden Gutes durch die genannten M ittel und Me
thoden der K riegführung ist zu beachten, daß es sich um  ein mutwilliges 
Zerstören ungeschützter Häfen, Städte, Dörfer, Siedlungen, Gehöfte, Ge
bäude handelt. U nter den Bedingungen m oderner K riege haben sich die 
Vorstellungen dessen, was ungeschützte O bjekte sind, grundlegend ge
w andelt. Ungeschützte Objekte sind z. B. Orte, die zur „offenen S tad t“ 
e rk lä rt w erden; Orte, in denen keine m ilitärischen G arnisonen liegen oder 
in denen bzw. in deren unm ittelbarer Nähe keine m ilitärischen Anlagen 
der S tre itk räfte  sind. In diesen Fällen ist keine militärische Notwendig
keit zur Zerstörung dieser ungeschützten O bjekte gegeben.

Militärische Notwendigkeit d ik tiert den Einsatz bzw. die Anwendung 
von M ethoden und M itteln der K riegführung, die zur Zerschlagung der 
K räfte des Gegners erforderlich sind. Die von den im perialistischen S taa
ten verursachten Kriege sind reich an Fällen grober und g röbster V erlet
zung dieser Regel der K riegführung. Oftm als w urden bzw. w erden (z. B. 
in Vietnam) auch ungeschützte O bjekte ohne m ilitärische N otwendigkeit 
zerstört bzw. O bjekte sinnlos zerstört, obwohl keine m ilitärische Not
w endigkeit die Zerstörung rechtfertigt.


